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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energie

Mit einer 2014 eingereichten Motion wollte Leo Müller (cvp, LU) den Bundesrat
auffordern, auf unverhältnismässige Auflagen im Hinblick auf die Umsetzung der
Energiestrategie 2050 zu verzichten. Müller wollte insbesondere erreichen, dass der
Bundesrat beim Erlass von gesetzlichen Bestimmungen im Energie- und Umweltbereich
die Anforderungen an die Nutzung alternativer Energien nicht ständig erhöht. In seiner
Stellungnahme vom November 2014 entgegnete der Bundesrat, dass es zwar durchaus
zwischen Schutz und Nutzen abzuwägen gelte, dass ihm aber auch nicht an
unverhältnismässig hohen Hürden für Alternativenergien gelegen sei. Die von Müller
vorgebrachte Kritik an Anforderungen zur Vermessung von Erdwärmesonden und am
Verbot zur Ablagerung von Bohrschlämmen wies der Bundesrat zurück und beantragte
die Ablehnung der Motion. Trotzdem fand die Motion in beiden Kammern eine
Mehrheit: Im Juni 2016 stimmte der Nationalrat mit 118 zu 68 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) zu und im März 2017 nahm auch der Ständerat die Motion mit 26 zu 9
Stimmen (bei einer Enthaltung) an. 1

MOTION
DATUM: 15.03.2017
NIKLAUS BIERI

In Zusammenhang mit dem Bericht zu Motionen und Postulaten der gesetzgebenden
Räte im Jahr 2019 schrieben im Herbst 2020 der Nationalrat und wenige Tage später
auch der Ständerat eine Motion Müller (cvp, LU) zum Verzicht auf unverhältnismässige
Auflagen bei der Umsetzung der Energiestrategie 2050 ab. Der Bundesrat erachtete in
seiner Botschaft die Motion mit der Energieverordnung, der Energieförderverordnung
und der Energieeffizienzverordnung als erfüllt, da damit auf Verordnungsstufe die
gesetzlichen Richtwerte stets vor Augen gehalten worden seien. 2

MOTION
DATUM: 17.09.2020
MARCO ACKERMANN

Alternativenergien

Im Februar 2020 zog der Luzerner Nationalrat Leo Müller (cvp) seine parlamentarische
Initiative zugunsten einer Kommissionsinitiative der UREK-NR zurück. Mit dem Geschäft
hatte er eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die gewerbliche und
landwirtschaftliche Fotovoltaik durch die Einführung eines Ausschreibemodells  für
eine wettbewerbliche Verteilung von Vergütungen auf am tiefsten bietende
Produzierende gefordert. Es sollte geprüft werden, ob in einem solchen
Ausschreibemodell Mindestpreisgarantien für 15 bis 20 Jahre (contracts for difference)
oder höhere Ansätze für Einmalvergütungen für Anlagen ohne Eigenverbrauch zu einer
wirksameren und kosteneffizienten Förderpolitik führen würden. Das derzeitige Modell
der Einmalvergütung eigne sich aus wirtschaftlicher Perspektive nur bedingt für die
Finanzierung grösserer Anlagen mit geringem Eigenverbrauch und führe dazu, dass
grosse Dächer nur zu einem kleinen Teil mit Solaranlagen bedeckt würden und das
Potenzial so nicht ausgeschöpft werde. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.02.2020
MARCO ACKERMANN

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Mathias Reynard (sp, VS), dass
Investitionen in Fotovoltaikanlagen «deblockiert» werden. Das derzeitige System, das
Einmalvergütungen auf 30 Prozent der Investitionskosten begrenze, verhindere eine
gewinnbringende Nutzung von Solarenergie auf grossen Dächern der Landwirtschaft
und von Infrastrukturanlagen ohne Eigenverbrauch. Im Gesetz solle deshalb ein
Ausschreibungssystem – eine wettbewerbliche Verteilung von Vergütungen auf am
tiefsten bietende Produzentinnen und Produzenten – für den Erhalt von
Einmalvergütungen vorgesehen werden, das die finanzielle Obergrenze in CHF pro
Kilowatt definiere. Der Walliser Sozialdemokrat zog das Begehren im Februar 2020 –
parallel zu seinem Amtskollegen Leo Müller (cvp, LU) mit einem ähnlichen Anliegen –
zugunsten einer Kommissionsinitiative der UREK-NR zurück. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.02.2020
MARCO ACKERMANN
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Mit einer Kommissionsinitiative forderte die UREK-NR im Februar 2020, dass das EnG
dergestalt angepasst wird, dass für Fotovoltaikanlagen ohne Eigenverbrauch eine
höhere Einmalvergütung im Rahmen eines Ausschreibesystems eingeführt wird. Die
Anpassung der finanziellen Beiträge soll dabei ohne Erhöhung des Netzzuschlags
erfolgen. Die einstimmig gesinnte nationalrätliche Energiekommission nahm damit das
Anliegen zweier parlamentarischer Initiativen Reynard (sp, VS; 18.481) und Müller (cvp,
LU; 19.493) auf. Beide Initianten zogen ihr Anliegen daraufhin zugunsten der
Kommissionsinitiative zurück.  
Nicht einverstanden mit ihrer Schwesterkommission zeigte sich im Juni 2020 die UREK-
SR mit einer knappen Mehrheit von sieben zu sechs Mitgliedern. Die ständerätliche
Kommissionsmehrheit argumentierte, dass sie zwar den Bedarf der Förderung der
erneuerbaren Energien sowie das Potenzial der Fotovoltaik anerkenne, sie jedoch eine
Diskussion um die Förderung der Fotovoltaik in einem Gesamtkontext bevorzuge. Neue
Fördermassnahmen wolle sie deshalb in der geplanten Revision des Energiegesetzes im
Frühjahr 2021 behandeln, war der Medienmitteilung zu entnehmen. Die
Kommissionsminderheit forderte hingegen, gleich wie die UREK-NR, eine schnellere
Förderung des Ausbaus von grossen Fotovoltaikanlagen ohne Eigenverbrauch. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2020
MARCO ACKERMANN

1) AB NR, 2016, S. 1144 f.; AB SR, 2017, S. 261.
2) BBI, 2020, S. 3403
3) Medienmitteilung UREK-NR vom 12.2.20; Pa. Iv. 19.493
4) Medienmitteilung UREK-NR vom 12.2.20; Pa.Iv. 18.481
5) Medienmitteilung UREK-NR vom 12.02.20; Medienmitteilung UREK-SR vom 23.06.20
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